
 Klare Antworten GmbH 
Qualitative Partner of TNS Infratest 

1. Geltung der Bedingungen 

1.1  Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Markt- und 
Sozialforschungsaufträge und deren Durchführung sowie für zukünftige Markt- 
und Sozialforschungsforschungsaufträge, welche der Auftraggeber dem Institut 
erteilt und deren Durchführung. 

2. Vertragsgegenstand  

 2.1 Das Institut führt die übernommenen Aufträge im Sinne beratender Dienstleistun-
gen in Übereinstimmung mit den anerkannten Berufsgrundsätzen und Standes-
regeln der Markt- und Sozialforscher aus.  

 Für den Inhalt und den Umfang der vom Institut zu erbringenden Leistungen ist 
ausschließlich der jeweilige Einzelvertrag maßgeblich, soweit sich dazu nicht aus 
diesen AGB bereits etwas ergibt. 

3. Angebot, Untersuchungsvorschlag 

3.1 Das Institut unterbreitet dem Interessenten sein Angebot in Form eines Untersu-
chungsvorschlages, in dem die Aufgabenstellung, die zu ihrer Erfüllung zu erbrin-
gende Leistung, der Zeitbedarf für die Untersuchung sowie die zu zahlende Ver-
gütung angegeben sind.  

3.2  Die Exklusivität für bestimmte Produktfelder, Untersuchungsgegenstände oder 
Untersuchungsmethoden kann das Institut nicht gewähren, es sei denn, sie wird 
ausdrücklich schriftlich vereinbart.  

 Soweit Exklusivität vereinbart wird, ist ihre Dauer und ein gegebenenfalls zusätz-
lich zu berechnendes Honorar festzulegen. 

4. Vergütung  

4.1  Die im Untersuchungsvorschlag genannte Vergütung umfasst grundsätzlich alle 
vom Institut im Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrages im Untersu-
chungsvorschlag angebotenen Leistungen. Für darüber hinausgehende vom Auf-
traggeber gewünschte Leistungen kann das Institut eine zusätzliche Vergütung 
verlangen.  

4.2  Mehrkosten, die vom Institut nicht zu vertreten sind und Mehrkosten, die vom 
Institut bei Auftragserteilung trotz gebotener Sorgfalt nicht voraussehbar waren, 
kann das Institut gesondert in Rechnung stellen, wenn sie an einen sachlich 
berechtigten Grund anknüpfen und für den Auftraggeber klar erkennbar und hin-
reichend bestimmt sind. Das gilt auch, wenn der Auftraggeber diese Kosten nicht 
zu vertreten hat.  

4.3  Die vereinbarte Vergütung dient zur Finanzierung der Durchführung der jeweiligen 
Untersuchung. Soweit nicht schriftlich anderes vereinbart wird, werden Vergütun-
gen zu 50% bei Auftragserteilung, zu 25% bei Beginn der Erhebungsarbeit (d.h. 
mit Abschluss der entsprechenden Vorbereitungsarbeiten) und zu 25% bei Abliefe-
rung der Untersuchungsergebnisse fällig. Zusätzlich zu den vereinbarten Vergü-
tungen berechnet das Institut die gesetzliche Mehrwertsteuer in Ihrer jeweiligen 
Höhe.  

4.4  Die Vergütung ist ohne jeden Abzug sofort nach Rechnungsstellung zahlbar. Im 
Falle säumiger Zahlungen behält sich das das Institut auch das Recht vor, die 
Leistung zurück zu behalten.  

4.5  Die Aufrechnung mit etwaigen Gegenansprüchen ist dem Auftraggeber nur 
gestattet, wenn die Gegenansprüche unbestritten oder bereits rechtskräftig gericht-
lich festgestellt sind. 

5. Auftragsdurchführung  

5.1  Das Institut führt den Auftrag nach den allgemein anerkannten Methoden der 
Markt– und Sozialforschung durch, soweit die Partner nichts anderes vereinbaren.  

5.2  Stellt sich nach Auftragserteilung heraus, dass die Untersuchung aus methodischen 
Gründen, die weder der Auftraggeber noch das Institut vorhersehen konnten und zu 
vertreten haben, nicht durchgeführt werden kann, (z.B. weil die vorgegebene Quote 
der zu befragenden Personen nicht erreicht werden kann), informiert das Institut 
unverzüglich den Auftraggeber. Finden beide Vertragsparteien keine methodische 
Lösung des Problems, ist das Institut berechtigt, den Auftrag wegen 
Undurchführbarkeit zurückzugeben.  

5.3  Die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Untersuchung bedarf einer gesonderten 
Vereinbarung. Falls dadurch Mehrkosten entstehen, müssen sie vom Auftraggeber 
getragen werden. Dabei ist das Institut verpflichtet, die Anonymität der Befragten 
oder der Testpersonen zu wahren.  

5.4  Dem Institut ist es gestattet, zur Erfüllung seiner Aufgaben aus dem 
Untersuchungsauftrag Unteraufträge an Dritte zu vergeben.  

 Das Institut sichert zu, dass auch in einem solchen Fall die erforderliche 
Vertraulichkeit gewahrt und die Regeln und Methoden der Markt- und Sozial-
forschung sowie weitere gesetzliche Vorgaben, wie z.B. der Datenschutz, ein-
gehalten werden. 

 Wenn der Auftraggeber einen bestimmten Subunternehmer fordert, haftet das 
Institut nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Arbeit eines 
solchen Subunternehmers, es sei denn, es liegt eine Pflichtverletzung auf Seiten des 
Institutes im Sinne von Ziffer 8.2 vor. 

 

6. Verwendung des Untersuchungsberichtes und der Untersuchungsergebnisse 

6.1  Die Untersuchungsergebnisse stehen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
wird, nur dem jeweiligen Auftraggeber zu dessen freier Verfügung.  

6.2  Der Auftraggeber stellt das Institut von allen Ansprüchen frei, die gegen das 
Institut geltend gemacht werden, weil der Auftraggeber die ordnungsgemäß 
gewonnenen Ergebnisse vorsätzlich oder fahrlässig rechtswidrig verwendet hat, 
insbesondere durch rechtswidrige und/oder falsche Werbung. 

7. Urheberrechte, Eigentumsrechte und nebenvertragliche Pflichten  

7.1  Dem Institut verbleiben alle Rechte, die ihm nach dem Urheberrechtsgesetz 
zustehen, also das Recht an Untersuchungskonzeption, Erhebungsunterlagen und 
Hilfsmitteln. Das Urheberrecht des Auftraggebers an Unterlagen, die er erarbeitet 
hat, bleibt unberührt.  

7.2  Das Institut verpflichtet sich, Erhebungsunterlagen in elektronischer Form für einen 
Zeitraum von einem Jahr und andere Datenträger für einen Zeitraum von zwei 
Jahren nach Ablieferung des Untersuchungsberichtes aufzubewahren, soweit nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wird.  

7.3  Institut und Auftraggeber verpflichten sich, sämtliche wechselseitig im Rahmen der 
Auftragsdurchführung ausgetauschten Informationen, die nicht der Öffentlichkeit 
zugänglich sind, streng vertraulich zu behandeln und sie ausschließlich für die 
Durchführung des Auftrages zu verwenden. Die Mitarbeiter sind entsprechend zu 
verpflichten. Diese Verpflichtung gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Auf-
tragsdurchführung.  

8. Gewährleistung und Haftung  

8.1  Die Haftung des Institutes und Mängelansprüche des Auftraggebers richten sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften., sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt 
ist.  

8.2  Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen das Institut oder seine gesetzli-
che Vertreter oder Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen bestehen nur bei schuld-
hafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, einer vertrags-
wesentlichen Pflicht oder bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung durch das Institut, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
oder bei arglistigem Verschweigen eines Mangels der Untersuchung.  

8.3  Bei durch fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten verursachten 
Schäden haftet das Institut nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden.  

9. Verzug  

9.1  Gerät der Auftraggeber mit der Erteilung der für die Durchführung der Untersu-
chung notwendigen Informationen oder mit dem zur Verfügung stellen der dafür 
erforderlichen Unterlagen in Verzug, ist das Institut nicht verpflichtet, vereinbarte 
Liefer- und Leistungsfristen einzuhalten.  

9.2  Bei verspäteter Lieferung haftet das Institut nur bei Verzug. Schadensersatz-
ansprüche kann der Auftraggeber nur nach Maßgabe der Nr. 8 geltend machen.  

9.3  Bei Nichteinhaltung vereinbarter Lieferfristen durch Verzögerungen aufgrund 
höherer Gewalt verlängert sich die Leistungszeit um den Zeitraum bis zur Behe-
bung der Störung. Beginn und Ende der Störung teilt das Institut dem Auftraggeber 
mit. 

10. Produkttests  

10.1  Der Auftraggeber stellt das Institut von allen Ansprüchen frei, die wegen Schäden 
durch das zu testenden Produktes verursacht wurden, gegen das Institut oder Mitar-
beiter des Institutes gestellt werden.  

10.2  Der Auftraggeber trägt die Verantwortung dafür, dass alle erforderlichen chemi-
schen, medizinischen, pharmazeutischen oder sonstigen Prüfungen/ Untersuchun-
gen/Analysen des Testproduktes durchgeführt worden sind. Er übernimmt die Ver-
antwortung dafür, dass das Produkt für den Test geeignet ist, und sofern eine Über-
prüfung (siehe oben) notwendig war und stattgefunden hat, sich dabei kein Hinweis 
ergab, dass das Produkt irgendwelche Schäden hervorrufen kann.  

  Der Auftraggeber trägt die Verantwortung dafür, dass alle durch Gesetz oder 
Verordnung vorgeschriebenen und / oder für die Verwendung des Produktes not-
wendigen Informationen dem Institut zur Verfügung gestellt werden, damit diese 
den Testteilnehmern weitergegeben werden können.  

10.3  Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.  

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Rechtswahl 

11.1  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn die Parteien Kaufleute sind, der Sitz des 
Institutes.  

11.2  Für die Vertragsbeziehung zwischen dem Institut und dem Auftraggeber gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wird. 
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